
  
 
 
  
 

1. Die Waren bleiben Eigentum des Lieferers bis zur Erfül-
lung sämtlicher ihm gegen dem Besteller zustehenden An-
sprüche (Vorbehaltsware). 
 
2. Vorher ist Verpfändung oder Sicherungsübereignung 
untersagt. Eine Weiterveräußerung ist nur Wiederverkäufern 
im gewöhnlichen Geschäftsgang außerhalb eines Kontokor-
rentverhältnisses und nur unter der Bedingung gestattet, 
daß der Wiederverkäufer von seinem Kunden Barzahlung 
erhält oder den Vorbehalt macht, daß das Eigentum auf den 
Kunden erst übergeht, wenn dieser seine Zahlungsverpflich-
tungen vollständig erfüllt hat. 
 
Für den Fall der Weiterveräußerung tritt der Besteller hiermit 
dem Lieferer seine künftige Forderung aus der Weiterver-
äußerung gegen seinen Kunden mit allen Nebenrechten si-
cherungshalber ab, ohne daß es noch späterer besonderer 
Erklärungen bedarf. Wird die Vorbehaltsware zusammen mit 
anderen Gegenständen weiter veräußert, ohne daß für die 
Vorbehaltsware ein Einzelpreis vereinbart wurde, so tritt der 
Besteller dem Lieferer mit Vorrang vor der übrigen Forde-
rung denjenigen Teil der Gesamtpreisforderung ab, der dem 
Lieferer in Rechnung gestellten Wert der Vorbehaltsware 
zuzüglich eines Zuschlages von 10% auf diesen Wer ent-
spricht. Bis auf Widerruf ist der Besteller zur Einziehung der 
abgetretenen Forderung aus der Weiterveräußerung befugt. 
Auf Verlangen des Lieferers hat der Besteller die Abtretung 
dem Kunden bekanntzugeben, dem Lieferer die Geltend-
machung seiner Rechte gegen den Kunden erforderlichen 
Auskünfte zu erteilen und die erforderlichen Unterlagen 
auszuhändigen. Alle Kosten der Einziehung und etwaiger In-
terventionen trägt der Besteller. 
 
3. Dem Besteller ist es gestattet, die Vorbehaltsware zu 
verarbeiten, umzubilden oder mit anderen Gegenständen zu 
verbinden. Die Verarbeitung oder Umbildung erfolgt für den 
Lieferer. Dieser wird unmittelbar Eigentümer der durch Ver-
arbeitung oder Umbildung hergestellten Sache. Sollte dies 
aus rechtlichen Gründen nicht möglich sein, so sind sich 
Lieferer und Besteller darüber einig, daß der Lieferer in je-
dem Zeitpunkt der Verarbeitung oder Umbildung Eigentü-
mer der neuen Sache wird. Der Besteller verwahrt die neue 
Sache für den Lieferer mit der Sorgfalt eines ordentlichen 
Kaufmanns. Die verarbeitete oder umgebildete Sache gilt 
als Vorbehaltsware. 
 
Bei Verarbeitung, Umbildung oder Verbindung mit anderen, 
nicht dem Lieferer gehörenden Gegenständen steht dem 
Lieferer Miteigentum an der neuen Sache in Höhe des An-
teils zu, der sich aus dem Verhältnis des Wertes der verar-
beiteten, umgebildeten oder verbundenen Vorbehaltsware 
zum Wert der neuen Sache ergibt. 
 
Für den Fall der Veräußerung der neuen Sache tritt der Be-
steller hiermit dem Lieferer seinen Anspruch aus der Wei-
terveräußerung gegen den Abnehmer mit allen  
 
 
 
 
 

Nebenrechten sicherungshalber ab, ohne daß es noch spä-
terer besonderer Erklärungen bedarf.  

 
 
Die Abtretung gilt jedoch nur in Höhe des Betrages, der dem 
vom Lieferer in Rechnung gestellten Wert der verarbeiteten, 
umgebildeten oder verbundenen Vorbehaltsware zuzüglich 
eines Zuschlages von 10% auf diesen Wert entspricht. Der 
dem Lieferer abgetretene Forderungsanteil hat den Vorrang 
vor der übrigen Forderung. 
 
Wird die Forderung von dem Besteller mit Grundstücken 
oder beweglichen Sachen verbunden, so tritt der Besteller 
auch seinen Forderung, die ihm als Vergütung für die Ver-
bindung zusteht, mit allen Nebenrechten sicherungshalber 
an den Lieferer ab, ohne daß es weiterer besonderer Erklä-
rungen bedarf. Für die Höhe der abgetretenen Forderung 
gilt Ziffer 3, 2. Absatz entsprechend. 
 
4. Der Lieferer ist berechtigt, die Vorbehaltsware in Besitz 
zu nehmen, wenn der Besteller mit der Erfüllung der gegen 
ihn bestehenden Ansprüche aus der Geschäftsverbindung 
in Verzug kommt. Das Verlangen der Herausgabe oder die 
Inbesitznahme stellt keinen Rücktritt vom Vertrage dar. Der 
Lieferer ist berechtigt, die Vorbehaltsware zu verwerten und 
sich unter Anrechnung auf die offenen Ansprüche aus deren 
Erlös zu befriedigen. 
 
5. Übersteigt der Wert der Sicherungen die Ansprüche 
des Lieferers gegen den Besteller aus der laufenden Ge-
schäftsverbindung insgesamt um mehr als 25%, so ist der 
Lieferer auf Verlangen des Bestellers verpflichtet, ihm zu-
stehende Sicherungen nach seiner Wahl insoweit frei-
zugeben. 
 
6. Nach vollständiger Befriedigung aller Ansprüche der 
Lieferers aus der laufenden Geschäftsverbindung gehen 
das Eigentum an der Vorbehaltsware, Miteigentumsanteile 
an verarbeiteten, umgebildeten oder verbundenen Gegens-
tänden und die abgetretenen Forderungen auf den Besteller 
über. 
 
7. Diese Bedingungen bleiben auch bei rechtlicher Un-
wirksamkeit einzelner Punkte in ihren übrigen Teile verbind-
lich. 
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